
Richtplan des Kantons Bern Massnahme H_01

Die Bewirtschaftung des Richtplans und die Koordination des raumwirksamen Handelns 
sicherstellen

Zielsetzung

Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (Amt für Gemeinden und Raumordnung, AGR) stellt für den Regierungsrat und andere 
Entscheidorgane Transparenz und Koordination im Bereich des raumwirksamen Handelns sicher. Ziel ist, die Prioritäten der Raumordnungspolitik 
gemäss Richtplan stufengerecht in die politischen und verwaltungstechnischen Entscheidabläufe zu integrieren.

Massnahme

Die Beurteilung und die Abstimmung strategischer Regierungsgeschäfte mit räumlichen Auswirkungen bilden Bestandteil des Pflichtenhefts der 
Koordinationskonferenz Raum / Verkehr / Wirtschaft (KRVW). Für die Koordination dieser Themen ist das AGR zuständig.

Vorgehen

Die KRVW stellt die Abstimmung des Richtplan sicher und das AGR nimmt die Koordinationsfunktion wahr.

Abhängigkeiten/Zielkonflikte

Grundlagen

Hauptziele:

Hinweise zum Controlling

G Lösungs- und effizienzorientierte Zusammenarbeit fördern

H Richtlinien der Regierungspolitik, Aufgaben- und Finanzplan und Richtplan aufeinander abstimmen

I Wirkung periodisch mit Controlling überprüfen

Beteiligte Stellen

AGRKanton Bern

Alle Direktionen

JGK

Staatskanzlei
Federführung: JGK

Kurzfristig

Mittelfristig

Daueraufgabe

bis 2018

2018 bis 2022

Realisierung Stand der Koordination
der Gesamtmassnahme

Festsetzung

Fortschreibung beschlossen durch die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion am 19.08.2015




